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Ansicht Bearbeiten

Verspätete Geltendmachung des Rechts auf Abschluss nach anerkanntem
Rechnungslegungsstandard
Zusammenfassung von BGer 4A_369/2023, Publikation vorgesehen

1. Sachverhalt

Eine Holdinggesellschaft («Aktionärin») hält 20% an einer anderen Holdinggesellschaft
(«Gesellschaft»). Mit Schreiben vom 17. Juli 2020 beantragte die Aktionärin, eine ordentliche
Revision durchzuführen und alle vergangenen, gegenwärtigen und künftigen
Jahresrechnungen, welche noch nicht von der Generalversammlung genehmigt worden sind
(einschliesslich der Jahresrechnungen 2018 und 2019), gemäss Swiss GAAP FER zu erstellen
(A.).

An der Generalversammlung vom 30. September 2020 wurden die Jahresrechnungen 2018
und 2019 genehmigt. Der Bilanzverlust 2018 und der Gewinn 2019 wurden auf neue
Rechnung vorgetragen. Die einzigen Nein-Stimmen stammten von der Aktionärin. Die
gestellten Anträge der Aktionärin wurden nicht traktandiert. Eine ausserordentliche
Generalversammlung vom 4. März 2021 wählte eine neue Revisionsstelle, welche am 28. Juni
2021 die Berichte zu den ordentlichen Revisionen betreffend die Jahresabschlüsse 2018, 2019
und 2020 erstellte (A.).

Am 14. April 2021 verlangte die Aktionärin mittels Klage, die Beschlüsse der
Generalversammlung vom 30. September 2020 aufzuheben. Überdies seien die Abschlüsse
2018, 2019 und 2020 sowie die künftigen Abschlüsse nach Swiss GAAP FER oder einem
anderen anerkannten Standard zur Rechnungslegung zu erstellen und die Jahresrechnungen
ab 2021 durch eine unabhängige Revisionsstelle ordentlich prüfen zu lassen. Die Gesellschaft
sicherte zu, im Jahr 2021 auf einen anerkannten Rechnungslegungsstandard
umzustellen. Mit Entscheid vom 3. November 2022 hob das Kantonsgericht Zug die
Generalversammlungsbeschlüsse auf und verurteilte die Gesellschaft, die Abschlüsse 2018,
2019 und 2020 nach Swiss GAAP FER oder einem anderen anerkannten Standard zur
Rechnungslegung zu erstellen (B.a).

Die Gesellschaft wehrte sich gegen die Pflicht zur Verwendung eines anerkannten
Rechnungslegungsstandards. Das Obergericht des Kantons Zug hiess die Berufung
hinsichtlich der Abschlüsse 2018, 2019 und 2020 gut. Denn die Aktionärin habe ihr Begehren
um Abschluss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung für diese
Geschäftsjahre zu spät gestellt (B.b; Urteil des Obergerichts des Kantons Zug, I.
Zivilabteilung, 5. Juni 2023 [Z1 2022 27]).

Mit Beschwerde in Zivilsachen verlangt die Aktionärin, die Gesellschaft sei zu verurteilen,
ihre Abschlüsse 2018, 2019 und 2020 nach Swiss GAAP FER oder einem anderen anerkannten
Standard zur Rechnungslegung zu erstellen (C.).

2. Erwägungen

a) Problemstellung

Eine Verletzung des Anspruchs der Aktionärin auf rechtliches Gehör ist nicht auszumachen
(E. 2).

Gesellschafter, welche mindestens 20% des Grundkapitals vertreten, können verlangen,
dass zusätzlich zur Jahresrechnung gemäss Art. 957 ff. OR ein Abschluss nach einem
anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt wird (Art. 962 Abs. 2 Ziff. 1 OR). Die
Einhaltung des anerkannten Standards muss durch einen zugelassenen Revisionsexperten
geprüft werden (Art. 962a Abs. 3 Satz 1 OR). Der Bundesrat bezeichnete in der Verordnung
über die anerkannten Standards zur Rechnungslegung (VASR, SR 221.432) die anerkannten
Standards, darunter Swiss GAAP FER. Kommt das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan
dem Begehren um einen Abschluss nach anerkanntem Standard trotz gegebener
Voraussetzungen nicht nach, kann die Erstellung eines solchen Abschlusses gerichtlich
erzwungen werden (E. 3.2).

Umstritten ist, bis zu welchem Zeitpunkt der Abschluss nach anerkanntem Standard für ein
bestimmtes Geschäftsjahr zu verlangen ist (E. 3.3). 

b) Meinungsstand

Gemäss Böckli (Aktienrecht) ist das Verlangen der qualifizierten Minderheit so «frühzeitig»
zu stellen, dass das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan die organisatorischen
Massnahmen treffen und die weitreichenden zusätzlichen Erhebungen von
rechnungslegungsrelevanten Fakten veranlassen könne. Je später das Begehren nach dem
Beginn des neuen Geschäftsjahrs eingehe, desto schwieriger werde es, die ordentliche
Generalversammlung ohne Verschiebung abzuhalten. Dieser Autor berücksichtigt den
praktischen Umsetzungsaufwand, welcher für ein frühzeitiges Verlangen spricht (E. 3.3.1).

Lipp (Handkommentar zum Schweizer Privatrecht) möchte das Begehren um Abschluss
nach anerkanntem Standard noch nach Ablauf des Geschäftsjahrs – mithin mit
rückwirkendem Effekt – zulassen, wobei die Frist mit Rücksicht auf eine Güterabwägung
festzusetzen sei. Zihler will den Minderheitsgesellschaftern dieses Recht zumindest bis zum
Ablauf des betreffenden Geschäftsjahrs zugestehen, allenfalls bis zur Genehmigung der
Jahresrechnung (E. 3.3.2).

Eine vermittelnde Position nehmen Neuhaus/Kunz (Basler Kommentar) ein, welche in
komplexen Verhältnissen einzig eine «vorausschauende Anwendung» in Betracht ziehen,
weil eine rückwirkende Aufbereitung aller nötigen Informationen zur Erstellung des
Abschlusses nach einem anerkannten Standard in einer angemessenen Zeit und Qualität
kaum realisierbar sei. In einfachen Situationen halten sie auch Begehren um eine
rückwirkende Umstellung des Rechnungslegungsstandards für zulässig (E. 3.3.3).
Torrione/Barakat (Commentaire romand) bringen die Notwendigkeit einer Entscheidung
durch das Bundesgericht zum Ausdruck (E. 3.3.4).

Gemäss dem Handelsgericht des Kantons Zürich ist das Begehren jedenfalls so frühzeitig zu
stellen, dass es dem Verwaltungsrat möglich bleibt, den Geschäftsbericht innerhalb von
sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs auszuarbeiten (E. 3.3.5).

Laut Vorinstanz ist ein Begehren um Abschluss nach anerkanntem Standard spätestens
sechs Monate vor dem Stichtag der Abschlussbilanz für das betreffende Geschäftsjahr
einzugeben. Die Aktionärin stellte ihr Gesuch am 17. Juli 2020, mithin fünfeinhalb Monate vor
dem Stichtag der Abschlussbilanz für das Geschäftsjahr 2020. Dies war nicht mehr
rechtzeitig für den Abschluss des Geschäftsjahrs 2020 und erst recht nicht für die
Abschlüsse der Geschäftsjahre 2018 und 2019. Diese Lösung wird auch von Meier-
Hayoz/Forstmoser (Gesellschaftsrecht) vertreten (E. 3.4).

Nach der Aktionärin handelt es sich bei der Befugnis, einen Abschluss nach anerkanntem
Standard zu verlangen, um ein Gestaltungsrecht. Ein solches unterliege weder einer
Befristung noch einer Verwirkung und könne auch noch nach Ablauf eines Geschäftsjahrs
geltend gemacht werden, jedenfalls solange die Jahresrechnung nicht genehmigt sei (E. 3.5).

c) Gesetzesauslegung

Dem Wortlaut von Art. 962 OR lässt sich zur Frage, bis wann ein Abschluss nach
anerkanntem Standard zu verlangen ist, keine Antwort entnehmen (E. 5.1). Dasselbe gilt für
die Materialien. Art. 962 OR wurde mit der Revision des Aktien- und
Rechnungslegungsrechts vom 23. Dezember 2011 eingefügt. Im Parlament fand – wie bereits
im Vernehmlassungsverfahren – eine Diskussion über das kapitalmässige Mindestquorum
für entsprechende Begehren (10 oder 20%) statt. Die Frage des Zeitpunkts, bis zu welchem
das Recht spätestens auszuüben sei, wurde nicht thematisiert. Demnach liegt kein
qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers in dem Sinne vor, dass das Verlangen
fristungebunden gestellt werden könnte (E. 5.2).

Es gibt im Rechnungslegungsrecht ähnlich gelagerte Minderheitsrechte: Nach Art. 961d Abs.
2 Ziff. 1 OR können Gesellschafter mit 10% des Grundkapitals eine Rechnungslegung nach
den Vorschriften von Art. 961 ff. OR verlangen (zusätzliche Angaben im Anhang der
Jahresrechnung, Geldflussrechnung und Lagebericht), sofern das Unternehmen von
Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet ist (vgl. Art. 961 OR). Gemäss Art.
963a Abs. 2 Ziff. 2 OR können Gesellschafter mit 20% des Grundkapitals die Erstellung einer
Konzernrechnung verlangen. Diese Norm ist aArt. 663e Abs. 3 Ziff. 3 OR nachempfunden. Art.
963b Abs. 4 Ziff. 1 OR hält fest, dass eine Konzernrechnung nach einem anerkannten
Standard zur Rechnungslegung zu erstellen ist, wenn Gesellschafter mit 20% des
Grundkapitals es verlangen. Auch diesen Bestimmungen lässt sich nicht entnehmen, bis zu
welchem Zeitpunkt diese Rechte auszuüben sind (E. 5.3.1).

Anders verhält es sich bei den Normen über die Revisionsstelle: Haben die Aktionäre auf
eine eingeschränkte Revision verzichtet, gilt dieser Verzicht auch für die nachfolgenden
Jahre. Jeder Aktionär hat das Recht, eine eingeschränkte Revision zu verlangen. Die
Generalversammlung muss diesfalls eine Revisionsstelle wählen. Dieses Minderheitsrecht ist
spätestens zehn Tage vor der Generalversammlung auszuüben (Art. 727a Abs. 4 OR). Wird
das Recht fristgerecht, mithin spätestens am zehnten Tag vor der ordentlichen
Generalversammlung, geltend gemacht, lebt die Pflicht zur eingeschränkten Revision auch
in Bezug auf das abgeschlossene Geschäftsjahr wieder auf (E. 5.3.2).

Verlangt ein Aktionär die eingeschränkte Revision relativ kurz vor Fristablauf (zum Beispiel
elf Tage vor der ordentlichen Generalversammlung) und scheidet so die Durchführung der
Revision bis zur Generalversammlung aus zeitlichen Gründen aus, muss sich die
Generalversammlung darauf beschränken, eine Revisionsstelle zu wählen. Die Beschlüsse
über die Genehmigung der Jahresrechnung und die Verwendung des Bilanzgewinns sind
mangels Prüfung zu verschieben. Dies hat der Gesetzgeber hingenommen (E. 5.3.2).

Beim Abschluss nach einem anerkannten Standard gemäss Art. 962 OR geht es im
Allgemeinen darum, ein möglichst den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens zu vermitteln («fair presentation»). Art. 962 Abs.
2 Ziff. 1 OR, wonach Gesellschafter mit mindestens 20% des Aktienkapitals einen Abschluss
nach einem anerkannten Standard verlangen können, steht im Dienst des
Minderheitenschutzes. Ein solcher Abschluss soll die Minderheitsgesellschafter in die Lage
versetzen, den Wert ihrer Beteiligung realistisch einzuschätzen. Dieses Anliegen spricht
dafür, dass das Recht auf Abschluss nach anerkanntem Standard auch für bereits
abgeschlossene Geschäftsjahre geltend gemacht werden kann (E. 5.4).

Aus den parlamentarischen Beratungen ergibt sich aber auch, dass die Rechte der
Minderheitsgesellschafter nicht ohne Rücksicht auf die berechtigten Interessen der
Gesellschaft bzw. von deren Mehrheitsgesellschafter sowie des Leitungs- und
Verwaltungsorgans durchsetzbar sein sollen. In Betracht fallen namentlich
Praktikabilitätsüberlegungen und die für die Umstellung des Rechnungslegungsstandards
benötigten zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Diese Überlegungen legen nahe, dass die
Minderheitsaktionäre ihr Begehren möglichst frühzeitig deponieren müssen, weil eine
rückwirkende Änderung des Rechnungslegungsstandards einen besonders hohen Aufwand
nach sich zieht. Die praktischen Umsetzungsschwierigkeiten rufen nach einer klaren
zeitlichen Limitierung des Antragsrechts (E. 5.4).

Die ordentliche Generalversammlung einer Aktiengesellschaft findet jährlich innerhalb von
sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahrs statt (Art. 699 Abs. 2 OR). Diese
Vorschrift ist zwingender Natur. Sie bezweckt, möglichst rasch klare Verhältnisse zu
schaffen. Der Generalversammlung steht die unübertragbare Befugnis zu, die
Jahresrechnung zu genehmigen (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR). Dementsprechend schreibt Art.
958 Abs. 3 Satz 1 OR vor, dass der Geschäftsbericht samt Jahresrechnung innerhalb von
sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs erstellt und der Generalversammlung zur
Genehmigung vorgelegt wird. Art. 699a Abs. 1 Satz 1 OR präzisiert, dass der Geschäftsbericht
den Aktionären mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung zugänglich zu machen
ist. Art. 962a Abs. 4 OR hält fest, dass der Abschluss nach einem anerkannten Standard der
Generalversammlung anlässlich der Genehmigung der Jahresrechnung vorgelegt werden
muss, mithin innert sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Er ist den Aktionären
ebenfalls mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung zugänglich zu machen (E. 6.1).

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber mit dem neu in Art. 962 Abs. 2
OR geschaffenen Minderheitsrecht eine Durchbrechung dieser Abläufe in Kauf hätte
nehmen wollen. Der Zeitpunkt, bis zu welchem ein Abschluss nach einem anerkannten
Standard eingefordert werden kann, ist daher so festzusetzen, dass hinreichend Zeit bleibt,
um (i) die Jahresrechnung samt Abschluss nach anerkanntem Standard ordnungsgemäss zu
erstellen, (ii) die Einhaltung des anerkannten Standards durch einen zugelassenen
Revisionsexperten prüfen zu lassen (Art. 962a Abs. 3 Satz 1 OR) und (iii) den Abschluss
anschliessend fristgerecht der innert sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs
stattzufindenden Generalversammlung vorzulegen (E. 6.1).

Die Aktionärin verweist darauf, dass eine eingeschränkte Revision bis zu zehn Tagen vor der
Generalversammlung verlangt werden könne (Art. 727a Abs. 4 Satz 2 OR), was analog auch
für das Minderheitsrecht gelte, eine ordentliche Revision zu fordern (Art. 727 Abs. 2 OR). Dies
habe gegebenenfalls zur Folge, dass eine neue Generalversammlung einzuberufen sei.
Daher spreche nichts dagegen, auch das Begehren um Abschluss nach einem anerkannten
Standard erst kurz vor der ordentlichen Generalversammlung zu stellen, selbst wenn dies
eine Verschiebung der Generalversammlung bedinge (E. 6.2).

Die Analogie zum Revisionsrecht überzeugt nicht. Zwar trifft es zu, dass eine kurzfristig
beantragte Umstellung der Revisionsart allenfalls zu einer Verschiebung der ordentlichen
Generalversammlung führt, womöglich über die Frist von sechs Monaten nach Ablauf des
Geschäftsjahrs hinaus. Für diese Abweichung von Art. 699 Abs. 2 OR gibt Art. 727a Abs. 4
OR aber eine ausdrückliche Grundlage. Das Parlament hat die Konsequenz, dass die
Generalversammlung möglicherweise hinauszuschieben bzw. neu einzuberufen ist, explizit
bedacht. Im Rechnungslegungsrecht fehlt dagegen eine entsprechende Bestimmung. Art.
962a Abs. 4 OR schreibt vielmehr vor, dass der Abschluss nach einem anerkannten Standard
der Generalversammlung anlässlich der Genehmigung der Jahresrechnung, somit innerhalb
von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs, vorgelegt werden muss. Im Übrigen
findet die Revision ohnehin erst am Ende des Geschäftsjahrs statt. Es fällt daher weniger ins
Gewicht, wenn spät im Geschäftsjahr bzw. nach dessen Abschluss eine Änderung der
Revisionsart veranlasst wird. Die Buchhaltung wird dagegen laufend geführt. Eine
nachträgliche Umstellung des Rechnungslegungsstandards führt unter Umständen dazu,
dass die Buchhaltung des gesamten Jahrs neu aufgerollt werden muss. Dafür sind
zwangsläufig mehr Zeit und Ressourcen notwendig (E. 6.2).

Gemäss der Aktionärin sollte zumindest bei einfachen Verhältnissen die retrospektive
Anwendung des Minderheitsrechts auf Abschluss nach einem anerkannten Standard
möglich sein. Indessen hat das Auslegungsergebnis praktikabel und klar zu sein. Dem würde
diese Lösung nicht gerecht. Sie hätte zur Folge, dass sich der Streit auf die Frage verlagerte,
welche Frist in der konkreten Situation angemessen ist, abhängig von der Komplexität der
Verhältnisse, der Schwierigkeit der Umstellung des Standards, dem aktuellen Ausbaugrad
der Rechnungslegung und anderen Faktoren. Um der Praktikabilität und Rechtssicherheit
willen ist eine Frist festzusetzen, welche Klarheit schafft (E. 6.3).

Für die Bemessung der Frist hat die Vorinstanz darauf hingewiesen, dass die Umstellung auf
einen anerkannten Standard mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Sie verwies auf eine
empirische Erhebung der Fachkommission für Fachempfehlungen zur Rechnungslegung
(FER) aus dem Jahr 2018, wonach etwas mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen
(57%) mit einem bis zu sechs Monate dauernden Projekt rechnete. 35% der Unternehmen
gingen von einem zeitlichen Aufwand für die Umstellung von sieben bis zwölf Monaten aus,
8% schätzten den zeitlichen Aufwand auf mehr als zwölf Monate. Zu ähnlichen Ergebnissen
gelangte eine empirische Erhebung der FER aus dem Jahr 2014. Die Vorinstanz präzisierte,
dass sich diese Zahlen auf eine Umstellung für die Zukunft bezögen und der zeitliche
Aufwand erheblich höher sei, wenn eine bereits erstellte Rechnungslegung nachträglich an
einen anderen Standard angepasst werden müsse.

Bei dieser Ausgangslage und angesichts des Umstands, dass der Abschluss nach
anerkanntem Standard fristgerecht der zwingend innert sechs Monaten nach Ablauf des
Geschäftsjahrs stattzufindenden Generalversammlung vorzulegen ist, erscheint die
vorinstanzliche Lösung (Frist bis sechs Monate vor Stichtag der Abschlussbilanz) adäquat.
Sie nimmt die dem Gesetz zugrunde liegenden Zielsetzungen (Stärkung der
Minderheitsgesellschafter unter Wahrung der berechtigten Interessen der Gesellschaft) zum
Massstab und führt zu einem angemessenen Ausgleich dieser Interessen: Verlangt ein
Minderheitsgesellschafter bis spätestens sechs Monate vor dem Stichtag der
Abschlussbilanz einen Abschluss nach anerkanntem Standard, muss die Gesellschaft zwar
für das bereits angebrochene halbe Geschäftsjahr rückwirkend den neuen
Rechnungslegungsstandard einführen. Es bleiben ihr aber immerhin zwölf Monate, um den
neuen Standard zu implementieren und den Abschluss bereitzustellen, die Einhaltung des
anerkannten Standards durch einen zugelassenen Revisionsexperten prüfen zu lassen und
den Abschluss samt Prüfbericht anschliessend den Aktionären mindestens 20 Tage vor der
Generalversammlung zugänglich zu machen. Umgekehrt ist einem
Minderheitsgesellschafter zuzumuten, noch im ersten Halbjahr des laufenden
Geschäftsjahrs darüber zu entscheiden, ob er einen Abschluss nach anerkanntem Standard
für das betreffende Geschäftsjahr erzwingen will (E. 6.4).

Ist eine Gesellschaft wie vorliegend in eine Holdingstruktur eingebettet, können sich bei der
Anpassung des Rechnungslegungsstandards besondere Schwierigkeiten ergeben bzw. mit
Blick auf den konsolidierten Abschluss Anpassungen auch bei der Rechnungslegung
konzernverbundener Gesellschaften nötig sein. Umso mehr rechtfertigt es sich, einer
solchen Gesellschaft hinreichend Zeit zur Umstellung ihrer Rechnungslegung zu geben. Es
ist in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass Minderheitsgesellschafter mit einem
Quorum von 20% in Konzernverhältnissen in bestimmten Situationen auch die Erstellung
einer Konzernrechnung (Art. 963a Abs. 2 Ziff. 2 OR) bzw. die Erstellung einer
Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard (Art. 963b Abs. 4 Ziff. 1 OR) erzwingen
können (E. 6.4).

Eine Aushebelung der aktienrechtlichen Minderheitsrechte droht nicht. Sollte sich im
Nachhinein ein Klärungsbedarf in Bezug auf konkrete Sachverhalte ergeben, steht den
Aktionären das Institut der Sonderuntersuchung (Art. 697c ff. OR) zur Verfügung. Eine
Sonderuntersuchung setzt zwar bei Ablehnung durch die Generalversammlung die
Glaubhaftmachung einer Gesetzes- oder Statutenverletzung voraus (Art. 697d Abs. 3 OR).
Dieser Schranke liegt aber wie Art. 962 OR eine differenzierte gesetzgeberische
Interessenabwägung zugrunde, nämlich zwischen dem Anliegen der Minderheitsaktionäre,
zu Informationen für die Ausübung ihrer Rechte zu gelangen, und dem Bedürfnis der
Gesellschaft, vertrauliche Informationen nicht preisgeben zu müssen und sich im normalen
Geschäftsablauf nicht behindert zu sehen. Das vorinstanzliche Auslegungsergebnis ist auch
vor diesem Hintergrund konsistent und in sich stimmig (E. 6.5).

d) Ergebnis

Somit ist das Recht, gestützt auf Art. 962 Abs. 2 Ziff. 1 OR für ein bestimmtes Geschäftsjahr
einen Abschluss nach einem anerkannten Standard zu verlangen, jedenfalls bei
Aktiengesellschaften spätestens sechs Monate vor dem Stichtag der Abschlussbilanz des
betreffenden Geschäftsjahrs auszuüben. Ob sich diese Regel unmittelbar durch Auslegung
der einschlägigen obligationenrechtlichen Bestimmungen oder durch zulässige
Lückenfüllung ergibt, kann dahingestellt bleiben (E. 6.6).

Vorliegend war der Stichtag für die Abschlussbilanz des Geschäftsjahrs 2020 der 31.
Dezember 2020. Die Aktionärin hätte demnach hinsichtlich der Jahresrechnung 2020
spätestens Ende Juni 2020 einen Abschluss nach einem anerkannten Standard verlangen
müssen. Sie gelangte indessen erst Mitte Juli 2020 mit diesem Ansinnen an die Gesellschaft.
Erst recht zu spät ist sie, soweit sie für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 einen Abschluss
nach einem anerkannten Standard einfordert. Die Klage war insoweit abzuweisen, wie die
Vorinstanz zu Recht erkannte. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet (E. 6.6) und ist
abzuweisen (E. 8).

(Autor der Zusammenfassung: Harald Bärtschi)

iusNet GR 25.01.2024

Entscheiddaten 

03.01.2024
Bundesgericht
anerkannter Rechnungslegungsstandard

05.06.2023
Obergericht ZG
anerkannter Rechnungslegungsstandard

Gesetzesartikel 

Art. 962 OR

Rechtsgebiet(e) 

Rechnungslegung

Stichworte 

Rechnungslegungsstandard

4A_369/2023

Z1 2022 27

Inhalt

Newsletter Archiv
Stichwortverzeichnis
Autoren
Abo bestellen

Schulthess Produkte

iusNet Intellectual Property
iusNet Arbeitsrecht und
Sozialversicherungsrecht
iusNet Droit Civil
Fachliteratur
Fachkatalog Recht

Kontakt

Schulthess Juristische Medien AG
Zwingliplatz 2
Postfach 2218
CH-8021 Zürich

Telefon   +41 44 200 29 29
Fax         +41 44 200 29 48

service@schulthess.com
www.schulthess.com

Schulthess Juristische Medien AG  AGB  Datenschutz  Impressum

Rechtsprechung
Rechnungslegung

  "  #

DE$  Lechot % LogoutKontakt  Verlag  Shop  Abo bestellen

Begriff | Entscheid | Art.Rechtsprechung Gesetzgebung Kommentierung Fachbeiträge Services

Inhalt Struktur Konfiguration AbmeldenLechot138 / 3Suche

https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/rechtsprechung
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/rechtsprechung/bund
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/rechtsprechung/bund/rechnungslegung
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/rechtsprechung/bund/rechnungslegung/versp%C3%A4tete-geltendmachung-des-rechts-auf-abschluss-nach
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/node/4205/edit
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/node/3810
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/stichwortverzeichnis/rechnungslegungsstandard
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/gesetzesartikel/art-962-or
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/entscheide/bund/4a_3692023
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/entscheide/kanton/z1-2022-27
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/iusnet
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/stichwortverzeichnis
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/autoren
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/abonnement
https://intellectual-property.iusnet.ch/
https://arbeitsrecht-sozialversicherungsrecht.iusnet.ch/de
https://droit-civil.iusnet.ch/de
https://www.schulthess.com/buchshop/fachkatalog/schkg
https://www.schulthess.com/buchshop/fachkatalog
mailto:service@schulthess.com
https://www.schulthess.com/
https://www.schulthess.com/agb
https://www.schulthess.com/datenschutz
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/impressum
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/rechtsprechung/bund/rechnungslegung/versp%C3%A4tete-geltendmachung-des-rechts-auf-abschluss-nach#
javascript:window.print()
mailto:?subject=Versp%C3%A4tete%20Geltendmachung%20des%20Rechts%20auf%20Abschluss%20nach%20anerkanntem%20Rechnungslegungsstandard&body=Dieser%20Artikel%20wurde%20Ihnen%20%C3%BCber%20die%20Teilen%20Funktion%20von%20iusNet%3A%20https%3A%2F%2Fwww.iusnet.ch%20zugesendet.%0ABitte%20beachten%20Sie%20das%20iusNet%20die%20Identit%C3%A4t%20des%20Absenders%20nicht%20%C3%BCberpr%C3%BCft.%0A%0AiusNet%20GR%2025.01.2024%0A---------------------------------------------------------------%0AVersp%C3%A4tete%20Geltendmachung%20des%20Rechts%20auf%20Abschluss%20nach%20anerkanntem%20Rechnungslegungsstandard%0A---------------------------------------------------------------%0AEine%20Aktion%C3%A4rin%20mit%20einer%20Beteiligung%20von%20mindestens%2020%25%20des%20Aktienkapitals%20darf%20einen%20Abschluss%20nach%20einem%20anerkannten%20Rechnungslegungsstandard%20verlangen.%20Dieses%20Recht%20ist%20in%20der%20ersten%20H%C3%A4lfte%20des%20betreffenden%20Gesch%C3%A4ftsjahrs%2C%20also%20bis%20sp%C3%A4testens%20sechs%20Monate%20vor%20dem%20Stichtag%20der%20Jahresrechnung%2C...%0A%0ADen%20vollst%C3%A4ndigen%20Artikel%20erreichen%20Sie%20im%20Internet%20unter%20der%20URL%3A%20%0Ahttps://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/node/4205
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/user/logout
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/account/10059
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/kontakt
https://www.schulthess.com/verlag
https://www.schulthess.com/buchshop
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/abonnement
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/admin/content
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/admin/structure
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/admin/config
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/user/logout
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/account/10059
https://gesellschaftsrecht.iusnet.ch/de/user

